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lofenfürforge oom 19. Nooember 1921 maßgebenb. ©er
©tunbenloßn fur Notftanbêarbeiter beträgt eritfpredjenb
bem gleiß unb ben Seiftungen in ben ©emeinben ber
1. Kategorie 90—120 Np., 2. Kategorie 80—110 Np.
unb 8. Kategorie- 70—100 Np.

SBenn infolge fdE)Iecf)ter SBitterung ober au§ anbern
©rünben, für bie ben Arbeiter fein 3SerfdE)ulben trifft,
bie Arbeit auf Inorbnung ber Bauleitung au§ge
feßt roirb, erhalten bie Notftanb§arbeiter 50% be§

Soßnausfalleg für bie $eit beé 3lrbeitëunterbruc|e§ gu
Saften ißrer SBohngemeinben oergütet. gür ü b e r g e i t
arbeit roirb gu Saften beê betreffenben Übernehmet
ein gnfchlag oon 25 %,. für Nacßt= unb ©onntàgëarbeit
oon 50 % be§af)£t. ©ie Befcßäftigung foil, roenn irgenb
möglich, im Slfforb erfolgen. ©ie Übernehmet (Slffor»
banten) erhalten al§ ©ntfdjäbigung für bie Sftinbetleu
ftungen ungeübter Notfianbêarbeiter 3ufd^Iäge gu ben
Sffforbpreifen. ©te garantieren bem Notfianbgarbeiter,
ber im Slfforb arbeitet, bei richtiger ©inljaltung ber
Slrbeitêbebingungen ben oben ermähnten ©tunbenlohn.

©en Arbeitern ift ba§ Steigt ber Drganifation
unb ber geroerffchaftlicljen Betätigung geroährleiftet.
Kein Arbeiter barf megen 9lu§übung biefer iRedE)te be--

nachteiligt roerben. ©agegen ift jegliche Agitation auf
ben SlrbeitgfteHen unterfagt. ®ie Berßängung oon 0rb=
nunggbußen ift nidht guläffig. Unterftüßunggfuchenbe
Slrbeitglofe finb oerpflichtet, bie ihnen buret) bie Bermitt=
tungifteHe gugerolefenen Notftanbëarbeiten angutreten.
Slugnahmen finb nur auf ©runb oon amtlichen ärgt»
lichen 3eugttiffen (fantonale ißoliflinifen gûridj unb
SBtnterthur ober Begirfgärgte) guläffig. Bermeigerung
ber Slrbeit ober felbftoerfc|ulbete (Sntlaffung. beroirfen
ben ©ntgug ber Slrbeitglofenunterfiüßung.

Bunde$ge$et2 über die Beschäftigung
der jugendlichen und weiblichen Personen in

den Bewerben,
CÖom 31. SWlärg 1922.)

Slrt. 1. ©iefem ©efeß finb unterftetlt:
1. ©eltungêbereid).

• 1. bie öffentlichen unb pribaten inbuftrieüen unb
gemerblidhen Betriebe, auf bie bag Bunbeggefeß betreffenb
bie Slrbeit in ben gabrifen bom 18. Suni 1914 unb
27. Suni 1919 feine Slnroenbung finbet;

2. bie öffentlichen unb pribaten Betriebe, bie ber

Beförberung bon B^fonen .ober ©ütern bienen, mit
Slugnaßme ber §anbbeförberung unb ber bom Bunb
betriebenen ober fongeffionierten Berfehrganftalten.

©aë ®efe| gilt nicht für Betriebe, in benen nur
SNitglieber einer unb berfelben gamilie arbeiten, ferner
nicht für bie Sanbroirtfcfjaft unb ben Ipanbel, ebenfo
nicht für bie §otelg, ©aftßöfe unb SBtrtfchaften.

©er Bunbeërat grengt bie biefem ®efeß unterftellten
Betriebe bon ben im borangehenben Slbfaß babon aug»

genommenen Betrieben ab.

2. ÜNinbeftalter.
Slrt. 2. Kinber, raetche bag 14. Slltergjahr noch nicht

gurücfgelegt haben, bürfen in ben biefem @efeß unter»
fteHten Betrieben unb beren Nebenbetrieben nicht ge=

roerbgmäßig befchäftigt roerben.

3. Nachtarbeit, a) Berbot.
Slrt. 3. bie baë 18. Slltergjahr noch nic^t

gurücfgelegt haben, bürfen in ben biefem ®efeß unter»
ftellten Setrieben unb beren Nebenbetrieben roäljrenb
ber Nacht nicht befchäftigt roerben.

lleberbieg bürfen roeibliche Berfonen ohne Unterfchieb
beg Sllterg roäljrenö ber Nacht in ben in Slrt. 1, Ziffer 1

ermähnten Betrieben unb beren Nebenbetrieben nicht
befchäftigt roerben.

Unter „Nacht" ift ein Zeitraum bon roenigftenë elf
aufeinanberfolgenben ©tunben gu berftehen, roelcher bie

$eit bon 10 Uhr abenbë big 5 Uhr morgeng in fich
fchlie^t.

b) Slugnahmen.
Slrt. 4. ®ag Berbot ber Nachtarbeit fann außer

Kraft treten:
1. für B^fonen im Sitter bon 16 big 18 Sahren

unb für roeibliche Bremen über 18 Saßre im gall
einer nicht borhergufeßenben, fich nic^t periobifdh roieber»

holenben Betriebgunterbrechung, bie auf höhere ©eroatt
gutücfguführen ift;

2. für roeibliche Berfonen über 18 Saßre außerbem
in gällen, roo eg fich um bie Berarbeitung bon Noß=
ftoffen ober um bie Bearbeitung bon ®egenftänben
ßanbelt, bie einem fehr rafeßen Berberben auggefeßt
finb, roenn eg gur Berhütung eineg fonft unbermeiblicßen
Bertufteg an biefen Noßftoffen ober ©egeuftänben er»

forberlich ift.
c) ©infchränlung.
Slrt. 5. Sn ben bem (Sinfluß ber Saßreggeiten unter»

roorfenen Betrieben, foroie irt aßen fällen, in benen

außerorbentlidje Umftänbe eg erheifchen, lann für bie

weiblichen Berfonen über 18 Saßre ber Zeitraum, irt
bem bie Nachtarbeit berboten ift, an fecßgtg ©agen im
Saßr auf gehn ©tunben ßerabgefeßt roerben.

d) SBeitere Slugnahmen.
Slrt. 6. ©er Bunbegrat fann roeitere Slugnahmen

geftatten, bie im öffentlichen Sntereffe geboten ober in
internationalen Uebereinfommen borgefeljen finb.

4. Bergeichnig ber Sugenblichen.
Slrt. 7. Su ben biefem ®efef3 unterftellten Betrieben

ift ein Bergeichnig ber barin beföhäftigten Beifonen unter
18 Sah^ß" mit Slngabe ihreg ®eburtgbatumg gu führen.

©er Bunbegrat fann auch bie Borlage eineg SUterg»

augroeifeg ober anbere KontroHmahnahmen borfchreiben.
5. Unguläffige Slrbeit.
Slrt. 8. ©er Bunbegrat begeichnet biejenigen gefunb»

heitgfchäblichen geroerblichen Slrbeiten, bei benen jugenblidhe
Berfonen unter 18 Sahren unb weibliche Berfonen über
18 Sahre nicht ober nur unter befonbern Bebingungen
befchäftigt roerben bürfen.

6. Bollguggbeftimmungen.
Slrt. 9. ©er Bunbegrat erläßt bie gum BoHgug biefeg

©efeßeg crforberlichen Borfchriften.
®ie ©urchführung beg ®efe|eg unb ber BoKgiehungg»

beftimmungen liegt ben Kantonen ob.

©ie Kantongregierungen begeichnen bie fantonalen
Bollguggorgane.

©er Bunbegrat hat bie Oberaufficht. @r fann bon ben

Kantonen periobifd^e Berichte über ben Botlgug berlangen.
7. ©trafbeftimmungen. a) Strafrechtlich

berantwörtliche Berfonen.
Slrt. 10. Strafrechtlich berantroortlich für ^nroiber»

haublungen gegen bie Beftimmungen biefeg Oefeßeg unb
gegen bie gu feinem BoHgug erlaffenen Borfchriften ift
ber Betriebginhaber ober bie B^fon, ber er bie Seitun g
beg Betrtebeg übertragen hat.

(Sine ©teßbertretung enttaftet ben Betriebginhaber
bon feiner Berantroortung nur bann, roenn er J>en Be»
trieb nicht felbft leiten fonnte unb roenn ber eüellber»
treter fic| gur Srfüttung einer folchen Slufgabe eignete.

b) ©trafen.
Slrt. 11. ©ie $uroiberhanblungen roerben mit Buße

bon fünf big fünfßunbert granfen beftraft.
Sm SBieberhotunggfaH fann mit ber Buße ©efäng»

nig big gu brei SNonaten berbunben roerben.
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losenfürsorge vom 19. November 1921 maßgebend. Der
Stundenlohn für Notstandsarbeiter beträgt entsprechend
dem Fleiß und den Leistungen in den Gemeinden der
1. Kategorie 90—120 Rp., 2. Kategorie 80—110 Rp.
und 8. Kategorie 70—100 Rp.

Wenn infolge schlechter Witterung oder aus andern
Gründen, für die den Arbeiter kein Verschulden trifft,
die Arbeit auf Anordnung der Bauleitung ausge-
setzt wird, erhalten die Notstandsarbeiter 50°/» des

Lohnausfalles für die Zeit des Arbeitsunterbruches zu
Lasten ihrer Wohngemeinden vergütet. Für Überzeit-
arbeit wird zu Lasten des betreffenden llbernehmers
ein Zuschlag von 25 "/<>,. für Nacht- und Sonntâgsarbeit
von 50 °/o bezahlt. Die Beschäftigung soll, wenn irgend
möglich, im Akkord erfolgen. Die Übernehmer (Akkor-
danten) erhalten als Entschädigung für die Minderlei-
stungen ungeübter Notstandsarbeiter Zuschläge zu den
Akkordpreisen. Sie garantieren dem Notstandsarbeiter,
der im Akkord arbeitet, bei richtiger Einhaltung der
Arbeitsbedingungen den oben erwähnten Stundenlohn.

Den Arbeitern ist das Recht der Organisation
und der gewerkschaftlichen Betätigung gewährleistet.
Kein Arbeiter darf wegen Ausübung dieser Rechte be-

nachteiligt werden. Dagegen ist jegliche Agitation auf
den Arbeitsstellen untersagt. Die Verhängung von Ord-
nungsbußen ist nicht zulässig. Unterstützungssuchende
Arbeitslose sind verpflichtet, die ihnen durch die Vermitt-
lungsstelle zugewiesenen Notstandsarbeiten anzutreten.
Ausnahmen sind nur auf Grund von amtlichen ärzt-
lichen Zeugnissen (kantonale Polikliniken Zürich und
Winterthur oder Bezirksärzte) zulässig. Verweigerung
der Arbeit oder selbstverschuldete Entlassung, bewirken
den Entzug der Arbeitslosenunterstützung.

vtmgesgesets über Sie veschSMgung
aer jugenaiichen uns weiblichen Personen in

Sen «werben.
(Äom 31. März 1922.)

Art. 1. Diesem Gesetz sind unterstellt:
1. Geltungsbereich.
1. die öffentlichen und privaten industriellen und

gewerblichen Betriebe, auf die das Bundesgesetz betreffend
die Arbeit in den Fabriken vom 18. Juni 1914 und
27. Juni 1919 keine Anwendung findet;

2. die öffentlichen und privaten Betriebe, die der

Beförderung von Personen.oder Gütern dienen, mit
Ausnahme der Handbeförderung und der vom Bund
betriebenen oder konzessionierten Verkehrsanstalten.

Das Gesetz gilt nicht für Betriebe, in denen nur
Mitglieder einer und derselben Familie arbeiten, ferner
nicht für die Landwirtschaft und den Handel, ebenso

nicht für die Hotels, Gasthöfe und Wirtschaften.
Der Bundesrat grenzt die diesem Gesetz unterstellten

Betriebe von den im vorangehenden Absatz davon aus-
genommenen Betrieben ab.

2. Min best alt er.
Art. 2. Kinder, welche das 14. Altersjahr noch nicht

zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht ge-
werbsmäßig beschäftigt werden.

3. Nachtarbeit, s.) Verbot.
Art. 3. Personen, die das 18. Altersjahr noch nicht

zurückgelegt haben, dürfen in den diesem Gesetz unter-
stellten Betrieben und deren Nebenbetrieben während
der Nacht nicht beschäftigt werden.

Ueberdies dürfen weibliche Personen ohne Unterschied
des Alters während der Nacht in den in Art. 1, Ziffer 1

erwähnten Betrieben und deren Nebenbetrieben nicht
beschäftigt werden.

Unter „Nacht" ist ein Zeitraum von wenigstens elf
aufeinanderfolgenden Stunden zu verstehen, welcher die

Zeit von 10 Uhr abends bis 5 Uhr morgens in sich

schließt.
b) Ausnahmen.
Art. 4. Das Verbot der Nachtarbeit kann außer

Kraft treten:
1. für Personen im Alter von 16 bis 18 Jahren

und für weibliche Personen über 18 Jahre im Fall
einer nicht vorherzusehenden, sich nicht periodisch wieder-
holenden Betriebsunterbrechung, die auf höhere Gewalt
zurückzuführen ist;

2. für weibliche Personen über 18 Jahre außerdem
in Fällen, wo es sich um die Verarbeitung von Roh-
stoffen oder um die Bearbeitung von Gegenständen
handelt, die einem sehr raschen Verderben ausgesetzt
sind, wenn es zur Verhütung eines sonst unvermeidlichen
Verlustes an diesen Rohstoffen oder Gegenständen er-
forderlich ist.

e) Einschränkung.
Art. 5. In den dem Einfluß der Jahreszeiten unter-

worfenen Betrieben, sowie in allen Fällen, in denen

außerordentliche Umstände es erheischen, kann für die

weiblichen Personen über 18 Jahre der Zeitraum, in
dem die Nachtarbeit verboten ist, an sechzig Tagen im
Jahr auf zehn Stunden herabgesetzt werden.

ä) Weitere Ausnahmen.
Art. 6. Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen

gestatten, die im öffentlichen Interesse geboten oder in
internationalen Uebsreinkommen vorgesehen sind.

4. Verzeichnis der Jugendlichen.
Art. 7. In den diesem Gesetz unterstellten Betrieben

ist ein Verzeichnis der darin beschäftigten Personen unter
18 Jahren mit Angabe ihres Geburtsdatums zu führen.

Der Bundesrat kann auch die Vorlage eines Alters-
ausweiscs oder andere Kontrollmaßnahmen vorschreiben.

5. Unzulässige Arbeit.
Art. 8. Der Bundesrat bezeichnet diejenigen gesund-

heitsschädlichen gewerblichen Arbeiten, bei denen jugendliche
Personen unter l8 Jahren und weibliche Personen über
18 Jahre nicht oder nur unter besondern Bedingungen
beschäftigt werden dürfen.

6. Vollzugsbestimmungen.
Art. 9. Der Bundesrat erläßt die zum Vollzug dieses

Gesetzes erforderlichen Vorschriften.
Die Durchführung des Gesetzes und der Vollziehungs-

bestimmnngen liegt den Kantonen ob.

Die Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen
Vollzugsorgane.

Der Bundesrat hat die Oberaufsicht. Er kann von den

Kantonen periodische Berichte über den Vollzug verlangen.
7. Strafbestimmungen, u) Strafrechtlich

verantwortliche Personen.
Art. 10. Strafrechtlich verantwortlich für Zuwider-

Handlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und
gegen die zu seinem Vollzug erlassenen Vorschriften ist
der Betriebsinhaber oder die Person, der er die Leitung
des Betriebes übertragen hat.

Eine Stellvertretung entlastet den Betriebsinhaber
von seiner Verantwortung nur dann, wenn er den Be-
trieb nicht selbst leiten konnte und wenn der -stellver-
treter sich zur Erfüllung einer solchen Aufgabe eignete.

b) Strafen.
Art. 11. Die Zuwiderhandlungen werden mit Buße

von fünf bis fünfhundert Franken bestraft.
Im Wiederholungsfall kann mit der Buße Gefäng-

nis bis zu drei Monaten verbunden werden.
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c) «erjäßrung.
-Art. 12. Sie guroiberpanbluuqen beriäpren in einem

^a^nad) ber Begeßung.

fünf Ö^^enen Strafen berjäEjren in

J) ©erictjtëftanb.
f' 3)ie Unterfudpung unb Beurteilung ber 3"=

ns ^^ gen ift ©acpe ber tantonaten ©eric^ts
°%^>-K>altung2bef)örben.
t-t» Kantone paben jebodß, wenn eine Berroaltungg»
ruff" ®ttße bon über fünfzig grauten ober eine

snr îl^têftrafe auggefprocßen pat, bem Beftraften bie

fangen ^ bieten, geridßtlicße Beurteilung ju Der»

t,
®i Mitteilung ber@ntfcßeibe. Haffatiori§

befcpmerbe.

C« vf*' enbgüttigen ©ntfcßeibe ber tanionalen
®sttcptë= unb Berroaltunggbeßorben finb einer bom

fenbe
bejetcßneten Slmtgfteöe unentgeltlich einjU'

Ser Bunbegrat farm gegen biefe ©ntfcßeibe gemäß

x
ff- beg BunbeêgefeieS über bie Drganifation

ber Bunbegrecßtgpfleqe bom 22. 9Jfär§ 1893 bte ft'affa»
ttongbefdpioerbe erpeben.

-8. ©dplußbeftimmuitgen. a) Slufpebung beg
tantonalen Becßtg. Slnroenbung auf bie Srang=
fortan ft alten.

Slrt. 15. Sie tiefem (Sefep roibetfpcedßenben Be
ftimmungen fantonaler ©efefee unb Berorbnungen finb
ttbfgepoben.

®ie (Srunbfäpe biefeS @efe|e§ tonnen burcp Ber=
orbnung beg Bunbegrateg auf bie bout Bnnbe betrie=
öenen ober fonseffionierten Srangportanftalten antoenb»
bar ertlärt werben.

g} ^bänberung beg gabrifgefepeg.
j. re *r; ;?• '®ie Slrt. 71 unb 72 beg Bunbeggefepeg be=

im? SS * i" ben ftabrifen bom 18. Suni 1914
^unt 1919 werben abgeänbert wie folgt:

• »Berfonen, bie bag acßtjeßnte Slltergjapr
nocp^jitcpt jurüdgelegt paben, bürfen gur Badßi= unb

ta ®°""iagêarbeit nicßt berroenbet roerben ; pinfidp)t=
ucp per Bacßtarbeit Eann ber Buubegrat Stugnapmen,
Dte tm öffentlichen Sntereffe geboten ober in inter=
nationalen lieberemtommen borgefepen finb, für ®na*

übet fecßjeßn fjapre geftatten.
JSerfonen, tie bag fecßjeßnte Stltergfapr noep nilpt

^trüagelegt paben, büifen außerbem nidpt gu ben bte
Sauer ber normalen Sagegarbeit überfdpreitenben 2lr=
betten (9lrt. 48 unb 64) oermenbei tnerben.

S)er Bunbegrat bejeiepnet biefenigen gabritationg=
unb Berritptungen, bei benen Berfonen unter

aept^epn Sapren überpaupt nicßt bertoenbet roerben

9lrt. 72: „gür Bleuten unter acpfjepn Sapren
muß bie Bacßtutße unter allen llmftänben roenigfteng
elf aufeinanberfolgenbe Stunben betragen unb bie $eit
bon ^eßn llpr abenbg big fünf ttpr morgeng in fiep

fdßließen."

c) Snfrafttreten.
2lrt. 17. Ser Bunbegrat fept ben $eitpunft beg Sa-

trafttreteng biefeg ©efepeg feft.

Saturn ber Beröffentlitpung : 12. SIpril 1922.
Slblauf ber Beferenöuragfrift : 10. Sali 1922.

©ie 2öoö«fitd)e.
Stort Slrdjiteft Sreiâ, Safel.

Qn ber peutigen $eit gibt eg oiele gamilien, bie fiep

mitj einer Heineren äBopnung begnügen muffen, als
früper. Sie ganje ffamitie muß fiep einfeßränten unb
rooßnt bann in ber 5?ücpe. Sie ift ber Btittelpunft unb
bag .fberj be§ Kaufes, ba fie ber 3lufentpalt§raum ber
Bemopner geworben ift.

®ie Btapljeiten roerben meiften§ in ber .flücpe ein=

genommen, e§ gefd)iept bieg ber Beretnfacpung ber Bei=

nigungiarbeifen roegen, battn autp um bie 2Bärmeaug=

ftraplung beS Socpperbeë ftatt eineg befonberen Dfen§
augjunüpen, bejro. bag Dfenpeijen moglitpft ju fparen.
2öir ftnben pauptfäcplicp bie SBopntücpe bei llleinroop--
nungen. ®ie Berbreitung ber SBopntücpe ftöpt audp auf
©eproierigteiten, roeil bie Borteile berfelben bem größten
Seil beg Bolîeg nod) fremb finb, roirb beren 2Bünfcp=
barfeit bejro. Berecptigung noep nidpt allgemein aner=
fannt. Sie ftäbtifdpen Beroopner wollten fie juerft niept,
roeil fie fidp barin „betlaffiert" ober „oerbauert" oor=
tommen. SBenn biefe erft erfannt paben wie fcpön eg

ift, gleichseitig oon einem pübfcpen ©ipplape aug fodpen,
näpen unb bie Einher überroadpen §u tonnen, ftnb fie
jufriebert.

Sie SBopnfüdpe erfreut fidp pauptfäcplid) in 3lr=

beiterfreiferi - infolge ©infparung an Biietfoften unb auep

an Heizmaterial groper Beliebtpeit. Qprer Beftimmung
gemäß ift fie für bie gamilie ber jum Bufentpalt meift
benüpte Baum, unb begpalb in ber Begel größer be=

meffen, alg eine geroöpnlicpe Mdpe.
Sär eine fogen. bürgerlicpe SSopntüdpe fleinfter Slrt

fott eine Bobenflädpe oon etroa 8 oorpanben fein.
Mdpen oon biefen Bbmeffungcn roerben tpren ßroecl
erfüllen, wenn fie augfdpließticp nur biefen bienen unb
wenn ipre Slugftattung jroedtentfprecpenb unb nidpt raum=
oerfdproenbenb ift. Sabei foE feinegroegg geleugnet roer=
ben, baß eine geräumige, luftige Äüdpe für bie in ber
®ücpe Brbeitenben ftetg angenepmer ift alg eine räum»
ließ befepränfte.

Sie ©röße ber Küdpe pängt felbftoerftänblicp oom
Ilmfang beg Haugpalteg ab, eg panbelt fidp eben barum,

E. BECK. PIETERLEN
'Telephon 8

bei BIEL
BIEN NE

Telegramm'Adr. s Pappbeek Pieterlen
Fabrikatsan und Handel! in

Dachpappe - Holzzement - Klebemasse
Parkettasphalt, Isolierplatten, Isolierteppiche, Korkplatten
Asphaltlack, Dachlack, Eisenlack, Muffenkitt, Teerstricke

„Beccoid" teerfreie Dachpappe. Faizbaupappen gegen feuchte Wände und Decken.

Deckpapiere roh und imprägniert. « Filzkarton - Earbolineum.
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e) Verjährung.
Art. 12. Die Zuwiderhandlungen verjähren in einem

êhr nach Begehung.
rechtskräftig gewordenen Strafen verjähren in

K Gerichtsstand.
^ 13. Die Untersuchung und Beurteilung der Zu-

>. ^Handlungen ist Sache der kantonalen Gerichts-à Verwaltungsbehörden.
Rantone haben jedoch, wenn eine Verwaltungs-
^ue Buße von über fünfzig Franken oder eine

strafe ausgesprochen hat, dem Bestraften die

langen ^ àten, gerichtliche Beurteilung zu ver-

r, Mitteilung der Entscheide. Kassaiions-
Beschwerde.

m
14. Die endgültigen Entscheide der kantonalen

Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind einer vom

sende
Zeichneten Ämtsstelle unentgeltlich einzu-

Der Bundesrat kann gegen diese Entscheide gemäß
ân 166 si. des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundes!echtspflege vom 22. März 1893 die Kassa-
twnsbeschwerde erheben.

-8. Schlußbestimmungen, u) Aufhebung des
kantonalen Rechts. Anwendung auf die Trans-
Portanstalten.

Art. 15. Die diesem Gesetz widersprechenden Be-
stnnmungen kantonaler Gesetze und Verordnungen sind
aufgehoben.

Die Grundsätze dieses Gesetzes können durch Ver-
ordnung des Bundesrates auf die vom Bunde betrie-
Venen oder konzessionierten Transportanstalten änwend-
bar erklärt werden.

Abänderung des Fabrikgesetzes,
e^pss

Art. 71 und 72 des Bundesgesetzes be-

^ ^ -
eit in den Fabriken vom 18. Juni 1914

^anl 1919 werden abgeändert wie folgt:
71: „Personen, die das achtzehnte Altersjahr

noch^nicht zurückgelegt haben, dürfen zur Nacht- und
?^nntagsarbeit "îcht verwendet werden; Hinsicht-

Uch der Nachtarbeit kann der Bundesrat Ausnahmen,
oie un öffentlichen Interesse geboten oder in inter-
nationalen Uebereinkommen vorgesehen sind, für Kna-
ven über sechzehn Jahre gestatten.

Personen, die das sechzehnte Altersjahr noch nicht
Mückgelegt haben, dürfen außerdem nicht zu den die
Tauer der normalen Tagesarbeit überschreitenden Ar-
betten (Art. 48 und 64) verwendet werden.

Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Fabrikations-
Verrichtungen, bei denen Personen unter

Achtzehn Jahren überhaupt nicht verwendet werden

Art. 72: „Für Personen unter achtzehn Jahren
muß die Nachtruhe unter allen Umständen wenigstens
elf aufeinanderfolgende Stunden betragen und die Zeit
von zehn Uhr abends bis fünf Uhr morgens in sich

schließen."

Art. 17. Der Bundesrat setzt den Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes fest.

Datum der Veröffentlichung: 12. April 1922.
Ablauf der Referendumsfrist: 10. Juli 1922.

Die Wohnküche.
Von Architekt E. Kreis, Basel.

In der heutigen Zeit gibt es viele Familien, die sich

mitj einer kleineren Wohnung begnügen müssen, als
früher. Die ganze Familie muß sich einschränken und
wohnt dann in der Küche. Sie ist der Mittelpunkt und
das Herz des Hauses, da sie der Aufenthaltsraum der
Bewohner geworden ist.

Die Mahlzeiten werden meistens in der Küche ein-

genommen, es geschieht dies der Vereinfachung der Rei-
nigungsarbeiten wegen, dann auch um die Wärmeaus-
strahlung des Kochherdes statt eines besonderen Ofens
auszunützen, bezw. das Ofenheizen möglichst zu sparen.
Wir finden hauptsächlich die Wohnküche bei Kleinwoh-
nungen. Die Verbreitung der Wohnküche stößt auch auf
Schwierigkeiten, weil die Vorteile derselben dem größten
Teil des Volkes noch fremd sind, wird deren Wünsch-
barkeit bezw. Berechtigung noch nicht allgemein aner-
kannt. Die städtischen Bewohner wollten sie zuerst nicht,
weil sie sich darin „deklassiert" oder „verbauert" vor-
kommen. Wenn diese erst erkannt haben wie schön es

ist, gleichzeitig von einem hübschen Sitzplatze aus kochen,

nähen und die Kinder überwachen zu können, sind sie

zufrieden.
Die Wohnküche erfreut sich hauptsächlich in Ar-

beiterkreisen. infolge Einsparung an Mietkosten und auch

an Heizmaterial großer Beliebtheit. Ihrer Bestimmung
gemäß ist sie für die Familie der zum Aufenthalt meist
benützte Raum, und deshalb in der Regel größer be-

messen, als eine gewöhnliche Küche.

Für eine sogen, bürgerliche Wohnküche kleinster Art
soll eine Bodenfläche von etwa 8 vorhanden sein.
Küchen von diesen Abmessungen werden ihren Zweck
erfüllen, wenn sie ausschließlich nur diesen dienen und
wenn ihre Ausstattung zweckentsprechend und nicht räum-
verschwendend ist. Dabei soll keineswegs geleugnet wer-
den, daß eine geräumige, luftige Küche für die in der
Küche Arbeitenden stets angenehmer ist als eine räum-
lich beschränkte.

Die Größe der Küche hängt selbstverständlich vom
Umfang des Haushaltes ab, es handelt sich eben darum,

kvlvpd«« F
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stluffenkitt,
„VeeLmrü" gegen feuvßte Wäncie unä Decken.
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